
 
 
 
 
  
 

Version vom 21.02.2024 

Funktion der Kreisleitung  

Die Kreisleitung … 

- kennt Vision, Angebot und Domain des eigenen Kreises und der SE Rychenberg. 

- trägt die Haltung (insbesondere auch bezügl. Eigenverantwortung) der 

Schuleinheit mit, lebt diese vor. 

- leitet einen soziokratisch organisierten Kreis innerhalb der Schuleinheit 

Rychenberg.  

- ist vollwertiges Mitglied des Kreises.  

- ist das Bindeglied zwischen dem nächsthöheren Kreis und dem eigenen Kreis. 

- bildet zusammen mit dem Delegierten/der Delegierten die Doppelte Koppelung 

von zwei übereinanderliegenden Kreisen einer Organisation. 

- wird vom nächsthöheren Kreis gewählt. 1 

 

Aufgaben der Kreisleitung 

Die Kreisleitung …  

▪ hütet Vision, Angebot und Domain des eigenen Kreises und der SE Rychenberg. 

▪ sorgt gemeinsam mit der Schulleitung und innerhalb der Vorgaben des 

nächsthöheren Kreises für die menschlichen und finanziellen Ressourcen, welche 

für die Zielerreichung des Kreises nötig sind. 

▪ erarbeitet zusammen mit dem eigenen Kreis und innerhalb der Vorgaben des 

nächsthöheren Kreises das Ziel/ Angebot vom eigenen Kreis (Konsent). 

▪ sorgt gemeinsam mit der Logbuchführung und der Moderation für die 

Vorbereitung der Agenda und die Durchführung der Kreisversammlung. 

▪ sorgt dafür, dass der Kreis innerhalb der Vorgaben/Grundsatzentscheide, die im 

eigenen Kreis und im AK festgelegt wurden, seine Ziele erreicht. 

▪ behält den Überblick über alle Ausführungen und wirkt unterstützend mit.  

▪ ist zusammen mit den anderen Kreismitgliedern für die Überprüfung der 

Umsetzung zuständig. 

▪ bringt im nächsthöheren/-tieferen Kreis den Fortschrittsbericht des eigenen 

Kreises ein. 

▪ organisiert mit der Schulleitung/dem AK2 Entwicklungsgespräche für alle 

Kreismitglieder 3 

 
1 Grundsatzentscheid des AK: Jeder Kreis führt per Ende 1. Semester resp. zu Beginn des 2. Semesterseine Messung der 

Funktion seiner KL durch. Die Ergebnisse fliessen via Delegierte/n in den AK. 

Grundsatzentscheid Kreis Soziokratie: Die Amtsdauer sämtlicher Funktionen dauert ab SJ 23/24 jeweils in der Regel 2 

Jahre. Eine einmalige Wiederwahl ist möglich. 
2 Für JKS oder sowie weitere Unterkreise noch zu definieren 
3 Entwicklungsgespräche für alle LP werden allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt! 


